
Bestätigung der beruflichen Notwendigkeit einer Übernachtung 
für Selbstständige 

Zur Vorlage beim Beherbergungsbetrieb als Nachweis des beruflichen Aufenthaltes ohne 
Möglichkeit des Geschäftsreisenden, Kureinrichtungen oder Veranstaltungen zu nutzen nach 
Art. 7 Abs. 2 Satz 1 Kommunalabgabengesetz (KAG). 

Unterkunft/Hotel:   Datum Aufenthaltsbeginn: Datum Aufenthaltsende: 

____________________________ ______________________ _____________________ 

Name, Vorname: __________________________________ Geburtsdatum: _____________  

Straße, Hausnr.: ____________________________________________________________

PLZ, Ort: ____________________________________________________________

Ich bin selbstständig tätig als: _____________________________________________ 

und gehe während der Dauer meines Aufenthaltes folgender Tätigkeit nach: 

___________________________________________________________________________ 

Ich bestätige hiermit, dass meine Übernachtung/en in Oberstaufen rein beruflich bedingt ist/
sind und dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit keine Möglichkeit habe, Kur- und 
Erholungseinrichtungen oder Veranstaltungen des Marktes Oberstaufen zu nutzen.  

___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift 

Hinweis nach § 6 Abs. 3 Kurbeitragssatzung (KBS) des Marktes Oberstaufen: 

„Auf Verlangen haben die nach Absatz 1 Satz 1 (KBS) Verpflichteten dem Markt Oberstaufen 
über alle Tatsachen und Umstände, welche für die Festsetzung des Kurbeitrags erheblich 
sind, Auskunft zu erteilen und die Meldeunterlagen vorzulegen.“ 

Die Kurbeitragsabteilung des Marktes Oberstaufen behält sich vor, die Angaben zu 
überprüfen und im Falle falscher Angaben Maßnahmen nach Art. 14 bis 16 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu ergreifen. 
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